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Bericht 

des Landes Baden-Württemberg

zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter 
der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Telefon-/Videokonferenz)

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) 
am 15./16. April 2021 (Telefon-/Videokonferenz)

TOP 5.8 / TOP 5.7 Reaktivierung von Bahnstrecken 

zu 1. Die durch den Bund erfolgte Anpassung der GVFG-Förderung mit einem beson-

ders hohen Fördersatz für Reaktivierungen hat einen erfreulichen Schub für Be-

mühungen zur Reaktivierung von stillgelegten Eisenbahnstrecken ausgelöst. In 

der Praxis hat sich aber innerhalb kurzer Zeit herausgestellt, dass sinnvolle Pro-

jekte – vor allem im ländlichen Raum – daran scheitern könnten, dass sie nach 

den derzeitigen Bewertungskriterien der Methodik der Standardisierten Bewer-

tung nicht förderfähig sind. Als Beispiel sei hier das Ziel der Wiederanbindung 

der zahlreichen Mittelzentren ohne SPNV-Anschluss an das Netz des Schienen-

personenverkehrs genannt. Es ist daher erforderlich, die Bewertungskriterien zu 

ergänzen. 

zu 2. Die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme des erhöhten GFVG-Fördersat-

zes für Reaktivierungen von stillgelegten SPNV-Strecken sind bislang eng ge-

fasst, sodass sie in vielen Fällen in der Praxis nicht angewendet werden können.

zu a. Insbesondere die Voraussetzung, dass es sich um eine stillgelegte, aber 

nicht von Eisenbahnbetriebszwecken nach § 23 AEG freigestellte Infra-

struktur handeln muss, ist nicht praxisgerecht, da im Falle von Stilllegun-

gen durch die Deutsche Bundesbahn § 23 AEG noch nicht existierte und 

auch bei nach der Bahnreform stillgelegten und förmlich freigestellten 

Bahnstrecken eine Reaktivierung nicht von vornherein ausgeschlossen ist. 

zu b. In nicht wenigen Fällen ist es angezeigt, eine Reaktivierung von stillgeleg-

ten Eisenbahnstrecken teilweise abweichend – und dabei in einigen Fällen 

als BOStrab-Infrastruktur, soweit die Voraussetzungen nach § 4 PBefG 

dazu erfüllt sind, – umzusetzen, weil entweder die Trasse der stillgelegten 
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Bahnstrecke nicht mehr vollständig zur Verfügung steht oder weil eine ab-

schnittsweise Umlenkung auf eine abweichende Trasse ein erheblich hö-

heres Fahrgastpotenzial erschließen würde.

zu c. Auch die Wiederherstellung der für einen SPNV benötigten Infrastruktur 

auf aktuell nur noch durch den Güterverkehr genutzten Strecken stellt eine 

Reaktivierung dar, die oftmals mit hohen Kosten verbunden ist, da es sich 

in vielen Fällen um stark befahrene Hauptstrecken handelt. Beispielhaft 

seien hier die nördliche Güterumgehung München und die Strecke Duis-

burg – Ratingen West – Düsseldorf genannt. Es gibt keinen ersichtlichen 

Grund, weshalb solche Maßnahmen vom erhöhten Fördersatz für Reakti-

vierungen ausgeschlossen sein sollen.

zu 3. Ein wesentlicher Anteil von potenziellen Reaktivierungsstrecken im Eigentum der 

Deutschen Bahn AG sind Zweigstrecken bzw. Verbindungsstrecken ohne eine 

relevante Netzwirkung für andere Verkehre als den SPNV. Der grundsätzliche 

positiv zu wertende Anspruch der DB Netz AG, die Reaktivierung solcher Stre-

cken selbst durchführen zu wollen, führt 

 einerseits wegen hinreichender Auslastung beim Unterhalt bzw. Ausbau der 

in Betrieb befindlichen Strecken der DB Netz AG und bei der Umsetzung von 

Großprojekten wie z. B. dem Ausbau der Rheintalbahn oder dem Bau der 2. 

S-Bahn-Stammstrecke in München, zu vermeidbaren Verzögerungen

 und andererseits wegen der im Vergleich zu Reaktivierungen durch andere

EIU signifikant höheren Planungs- und Baukosten in vielen Fällen dazu, dass 

Projekte, nur deshalb im Rahmen einer standardisierten Bewertung einen NKI 

<1 erzielen, weil eine Reaktivierung durch ein anderes EIU als die DB Netz 

AG nicht ermöglicht wird.

Ein Beispiel hierfür ist die Reaktivierung der Zabergäubahn Lauffen (Neckar) –

Zaberfeld in Baden-Württemberg. Im Interesse einer erfolgreichen Umsetzung 

des ehrgeizigen Zieles, die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr bis 2030 zu 

verdoppeln ist es daher die Bereitschaft der DB Netz AG erforderlich stillgelegte

Bahnstrecken in ihrem Eigentum auch an andere EIU zur Reaktivierung abgibt. 

Es hat sich nämlich gezeigt, dass der bei der Bahnreform vor ca. fast 30 Jahren 

eingeführte Regionalisierungsanspruch in Bezug auf Eisenbahninfrastrukturen 

der Eisenbahnen des Bundes nach § 26 des Bundeseisenbahnneugliederungs-

gesetzes (BEZNG) – vor allem aufgrund seiner Tatbestandsvoraussetzungen in 
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dessen Absatz 2 wegen der sachwidrigen Verknüpfung mit den Verkehrsleistun-

gen auf der Infrastruktur (2. Spiegelstrich) - nahezu unerfüllbar ist, sodass er seit 

seiner Geltung noch nie angewandt worden ist. 


